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Lange Bindung | Die Mög-

lichkeiten, einen Leasingver-

trag einseitig zu kündigen, 

sind begrenzt und helfen 

eher dem Leasinggeber als 

dem Leasingnehmer

Diese Leasingbedingungen erklären das 

außerordentliche Kündigungsrecht bei Tod 

des Mieters nach § 580 BGB ausdrücklich für 

abbedungen. Dies bedeutet, dass im Fall des 

Todes des Leasingnehmers dessen Erben 

den Leasingvertrag auch nicht aus wichti-

gem Grund kündigen können. Das mag im 

Beispielsfall überraschen und ist auch in der 

heutigen Zeit bei den meisten Anbietern als 

kundenunfreundlich erkannt und geändert 

– aber trotzdem zulässig. Der Erbe muss die 

Erbschaft nicht angenommen haben, das ist 

wichtig im Zusammenhang mit Fragen der 

Betriebsfortführung.

Der Leasinggeber hingegen darf beim 

Tod des Leasingnehmers den Leasingvertrag 

fristlos kündigen und sein Amortisations-

interesse als Schadensersatz wegen vorzei-

tiger Vertragsbeendigung verlangen. Der 

Rechtsnachfolger des Leasingnehmers wür-

de unangemessen benachteiligt. Er könnte 

der Schadensersatzforderung auch nicht 

entgehen, wenn er zu der Fortsetzung des 

Leasingvertrags bereit ist. 

Steht dem Erben das Kündigungsrecht 

aus § 580 BGB zu, soll bei der Vertragsabrech-

nung der vom Leasinggeber darzulegende 

kalkulierte Gewinnanteil aus dem Vertrag für 

die Zeit nach der Kündigung dem Leasing-

nehmer respektive seinen Erben zustehen 

(LG Wuppertal, NJW RR 1999; 493).

Optionen für ein vorzeitiges Ende
Einseitige Kündigung | Welche Möglichkeiten hat der Leasingnehmer, bei Betriebsaufgabe, Totalschaden, Dieb-

stahl oder sonstigen wichtigen Gründen vorzeitig aus dem Vertrag auszusteigen?

  Die Risiken und insbesondere das Klein-

gedruckte eines Leasingvertrags will am An-

fang der Geschäftsbeziehung niemand zur 

Kenntnis nehmen. Doch später, am Ende der 

Beziehung, kommt es oft zum Streit. Die 

Möglichkeiten, einen Leasingvertrag einsei-

tig zu kündigen, sind begrenzt und helfen 

eher dem Leasinggeber als dem Leasingneh-

mer. Während der Grundmietzeit ist grund-

sätzlich keine Kündigung vorgesehen. 

Jedoch gibt es auch hier Ausnahmen.

Fall 1: Betriebsaufgabe oder Tod | Ein all-

täglicher Fall, für den die Handwerkskam-

mern er klärende Hinweise und Ratschläge 

geben: Was geschieht mit dem oder den ge-

leasten Fahrzeugen, wenn es zu einer Be-

triebsaufgabe kommt? Hierzu finden sich im 

Internet ganze Handbücher und Leitfäden. 

Eine Betriebsaufgabe liegt vor, wenn eine 

betriebliche Tätigkeit endgültig eingestellt 

wird und der Betrieb als lebender Organis-

mus des Wirtschaftslebens aufhört zu beste-

hen. Als drastischster Beispielsfall mag der 

Tod eines  Unternehmers dienen. Dies muss 

nicht zwingend die Aufgabe des Betriebs 

bedeuten, wenn die Erben das Geschäft fort-

führen. Davon aber losgelöst stellt sich für 

die Erben meist die Frage, was mit dem oder 

den Leasingverträgen der Fahrzeuge ge-

schieht. Dabei zeigt sich, wie wichtig spätes-

tens jetzt das ausführliche Studium der lang-

fristigen (Leasing)-Verträge ist. Es ist nämlich 

zu prüfen, ob dem Erben ein außerordent-

liches Kündigungsrecht zusteht.

In den meisten allgemeinen Geschäfts-

bedingungen zum Leasing von Kraftfahrzeu-

gen finden sich zur Kündigung des Vertrags-

verhältnisses mehr oder weniger knappe 

Formulierungen wie: „Jeder Vertragspartner 
kann den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos 
kündigen. ( …) Stirbt der Leasingnehmer, kön-
nen seine Erben oder Leasinggeber das Ver-
tragsverhältnis zum Ende eines Vertrags-
monats kündigen.“

Doch es gibt auch heute noch verbrau-

cherunfreundliche Vertragsbedingungen, wie 

der folgende Auszug zeigt:

„§ 19 Kündigung (1) Der Leasingvertrag ist 
fest über die vereinbarte Vertragszeit abge-
schlossen. Sofern nicht ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart ist, ist eine vorzeitige Kündi-
gung des Leasingvertrages ausgeschlossen. 
Das gilt auch für das Kündigungsrecht der  
Erben nach § 580 BGB. Das Recht zur fristlosen 
Kündigung des Leasingvertrags aus wichtigem 
Grund bleibt hiervon unberührt.“

Bei Tod eines Leasingnehmers 
darf der Leasinggeber kündigen, 
der Erbe rein rechtlich aber nicht.
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Nach Ansicht der Gerichte darf der § 580 

BGB bei Leasing beweglicher Sachen, also 

Kraftfahrzeugen, auch durch die AGB wirk-

sam ausgeschlossen werden. So weit die 

überwiegende Auffassung in Literatur und 

Rechtsprechung.

Seinem Amortisationsinteresse kann der 

Leasinggeber durch vertragliche Umgestal-

tung des § 580 BGB Geltung verschaffen, in-

dem er das Kündigungsrecht der Erben an 

eine Ausgleichszahlung in Höhe der noch 

nicht amortisierten Kosten koppelt. Dabei 

muss er beachten, dass er keinen Anspruch 

auf die in den Raten enthaltenen Gewinnan-

teile für die Zeit nach der Kündigung besitzt. 

Die Forderung, die Erben müssten dem Lea-

singgeber den Kündigungsschaden erset-

zen, wird in der Regel abgelehnt.

Ganz anders aber die „Abrechnungsbe-

stimmungen“ am Beispiel kundenunfreund-

licher Bedingungen (hier bei einem Kilome-

tervertrag):

„Im Falle der vorzeitigen Kündigung sowie 
in allen anderen Fällen einer vorzeitigen Ver-
tragsbeendigung hat der Leasinggeber 
 gegenüber dem Leasingnehmer einen 
 Anspruch auf Ersatz des Schadens, des Scha-
dens, der dem Leasinggeber durch das vorzei-
tige Vertragsende entsteht. Dieser Ersatzan-
spruch berechnet sich aus den zum Zeitpunkt 
der vorzeitigen Vertragsauflösung bis zum Ab-
lauf der zunächst vertraglich vereinbarten Lea-
singzeit noch ausstehenden abgezinsten Lea-
singraten zuzüglich des ebenfalls abgezinsten, 
vertraglich kalkulierten Rücknahmewertes so-
wie abzüglich des tatsächlichen Rückgabewer-
tes bzw. eines höheren Verkaufserlöses des zu-
rückgegebenen Fahrzeugs und zuzüglich 
etwaiger Schätzkosten, Mahnkosten und  
Besuchsgebühren …“

Die vorstehenden Regelungen des §19 

Abs. 5 entsprechen zudem nicht der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofes  zur Ab-

rechnung von Kilometerleasingverträgen 

bei vorzeitiger Kündigung (vgl. BGH, NJW 

2004, 2823). Im Falle der außerordentlichen 

Kündigung eines solchen Kfz-Leasingvertra-

ges findet der vom Leasinggeber intern  

kalkulierte Restwert bei der konkreten Be-

rechnung des Kündigungsschadens als 

Rechnungsposten für den hypothetischen 

Fahrzeugwert bei Vertragsende keine Be-

rücksichtigung. Bei einem Kilometerleasing-

vertrag hat der Leasinggeber aufgrund der 

vertraglichen Vereinbarungen gerade kei-

nen Anspruch auf den kalkulierten Restwert. 

Auch bei vorzeitiger Kündigung kann das 

vertraglich vereinbarte Restwertrisiko des 

Leasinggebers nicht auf den Leasingnehmer 

verlagert werden. Ausgehend von den ab-

gezinsten Raten bis zum regulären Ver-

tragsende sind die dem Leasinggeber er-

sparten laufzeitabhängigen Kosten sowie 

ein weiterer Vorteil, der sich bei vorzeitiger 

Rückgabe regelmäßig aus dem höheren 

Wert des Fahrzeugs gegenüber dem Rest-

wert bei Rückgabe zum vereinbarten Ver-

tragsende ergibt, abzuziehen. So ist auch mit 

dem Zinsvorteil zu verfahren, der sich aus 

der vorzeitigen Möglichkeit zur Verwertung 

des Fahrzeugs ergibt. Die hier durch die AGB 

vorgenommene Umstellung des Kilometer-

leasingvertrags auf Restwertberechnung 

verstößt gegen § 307 Abs. 1 BGB.

den Bereich des Kfz-Leasings aufgrund der 

dort gegebenen besonderen Verhältnisse 

beschränkt. Gleichgestellt ist die wahlweise 

Einräumung eines Lösungsrechts, das einem 

kurzfristigen, mit der Verpflichtung zur Leis-

tung einer Ausgleichszahlung verbunde-

nem Kündigungsrecht gleichkommt (BGH 

NJW 87, 377; NJW 98, 3270). 

Unberührt von der Kündigung bleibt der 

leasingtypische Vollamortisationsanspruch 

des Leasinggebers. Der Leasingnehmer ist 

aufgrund der Abwälzung der Sachgefahr auf 

ihn verpflichtet, bei einem Teilschaden das 

Leasinggut zu reparieren. Bei einem Total-

schaden kommt wegen der Schwere und 

des Umfangs des Schadens eine Reparatur 

nicht in Betracht. Dann ist der Leasingneh-

mer verpflichtet, für das Fahrzeug ein gleich-

wertiges wiederzubeschaffen. Zudem muss 

er die Leasingraten weiterzahlen, da die 

Preisgefahr auf ihn abgewälzt ist.

Fall 4: Zahlungsverzug | Der Leasing-

geber ist berechtigt, den Vertrag wegen Zah-

lungsverzug fristlos zu kündigen, wenn die 

Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1  

Nr. 3 a und b BGB vorliegen. Das heißt, dass 

der Leasinggeber den Vertrag fristlos kündi-

gen kann, wenn sich der Leasingnehmer mit 

zwei Raten oder für zwei aufeinanderfolgen-

de Termine mit einem nicht unerheblichen 

Teil davon in Verzug befindet oder wenn er 

in einem Zeitraum von mehr als zwei Mona-

ten mit einem Betrag in Verzug ist, der zwei 

Monatsraten erreicht. 

Unzulässig wegen Verstoß gegen § 307 

Abs. 2 Nr. 1 BGB und damit unwirksam ist  

eine Regelung, die dem Leasinggeber ein 

 Kündigungsrecht zubilligt, wenn sich der Lea-

singnehmer mit zwei Raten in Rückstand be-

findet. Ein bloßer Zahlungsrückstand reicht 

für eine fristlose Kündigung nicht aus – es 

muss sich um einen Verzug handeln. Dieser 

Unterschied scheint auch heute noch nicht 

allen Leasinggebern bekannt zu sein.

Fall 5: Diebstahl | Wird das Fahrzeug ge-

stohlen, hat der Leasingnehmer kein Kündi-

gungsrecht, wenn es innerhalb kurzer Zeit 

wieder aufgefunden wird und ohne konkre-

te verbleibende Restmängel repariert wer-

den kann (OLG München NJW-RR 96, 48). 

Doch auch dies gilt nicht uneinge-

schränkt: Bei einer erheblichen Beschädi-

gung kann der Leasingnehmer es reparieren 

lassen oder das für diesen Fall eingeräumte 

kurzfristige Kündigungsrecht wählen. Eine 

Reparatur gilt als unverhältnismäßig, wenn 

die schadenbedingten Reparaturkosten 

mehr als 60 Prozent des Wiederbeschaf-

fungswerts betragen.  | Dr. Michael Ludovisy

Fall 2: Kündigung aus wichtigem Grund | 

Der Leasingvertrag ist ein gegenseitiger Ver-

trag im Sinne der §§ 320 ff. BGB und wie die 

Miete ein Dauerschuldverhältnis. Er kann da-

her ohne besondere vertragliche Regelung 

von jeder Partei gekündigt werden, wenn 

ein „wichtiger Grund“ gegeben ist (§ 543 

BGB). Der Leasinggeber hat insbesondere ei-

nen wichtigen Grund, wenn seine Rechte 

erheblich gefährdet respektive verletzt sind:

 .  Gefährdung des Anspruchs des Leasing-

gebers auf das Leasingentgelt und seines 

Rückgabe- beziehungsweise Herausgabe-

anspruchs als Eigentümer des Leasing-

guts, zum Beispiel bei dessen Verbrin-

gung ins Ausland.

 .  Der Leasingnehmer unterlässt schwer-

wiegende Vertragsverletzungen nicht 

oder beseitigt nicht unverzüglich bereits 

eingetretene Folgen solcher Verletzun-

gen, zum Beispiel setzt er das Leasinggut 

nicht entsprechend den vertraglichen Be-

stimmungen sach- und fachgerecht ein 

oder überlässt es entgegen der vertrag-

lichen Vereinbarung an Dritte.

 .  Der Leasingnehmer macht unzutreffende 

vertragswesentliche Angaben bei dem 

Vertragsschluss beziehungsweise ver-

schweigt erhebliche Tatsachen, zum Bei-

spiel hinsichtlich der Kreditwürdigkeit.

Fall 3: Totalschaden | Dieses Kündigungs-

recht steht jeder Vertragspartei zu. Es ist auf 
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Manipulierte Abgassoftware | 

Anspruch gegen den Hersteller 

  Das Inverkehrbringen von Dieselmotoren 

durch einen Hersteller – unter Verschweigen 

einer gesetzeswidrigen Softwareprogram-

mierung – zum Zweck des Einbaus in Fahr-

zeuge, deren Motorsteuerungssoftware so 

programmiert war, dass auf einem Prüfstand 

im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) die 

Abgasschaltung optimiert und im Realbe-

trieb die Emissionskontrolle nicht bezie-

hungsweise nur gemindert arbeitete, stellt 

eine sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 

eines Käufers durch den Motorenhersteller 

nach § 826 BGB dar. 

Auch wenn der Käufer ein Fahrzeug des 

betreffenden Motoren-Typs bei einem Auto-

haus erwirbt, hat er ebenso gegen den Moto-

renhersteller einen Anspruch aus § 823 Abs. 2, 

§ 31 BGB in Verbindung mit § 263 StGB (Scha-

densersatz wegen Betrug). 

Der Schaden des Käufers besteht im Ab-

schluss des Kaufvertrages, den er bei Kennt-

nis der Sachlage nicht geschlossen hätte.

Der Käufer kann die Rückzahlung des 

Kaufpreises gegen die Übergabe des Fahr-

zeugs an den Schädiger verlangen. Er muss 

sich nach den Grundsätzen der Vorteilsaus-

gleichung die von ihm gezogenen Nutzun-

gen anrechnen lassen.

LG Hildesheim, Urteil vom 17. 1.2017,  

Az. 3 O 139/16

Mietwagenkosten | Schätzung nach 

einem Unfall

  Es ist sachgerecht, die nach einem Ver-

kehrsunfall als Normaltarif zu erstattenden 

Mietwagenkosten nach dem arithmetischen 

Mittel aus Schwacke-Liste und Fraunhofer-

Tabelle zu schätzen. Dabei bleibt es dem 

Mietwagenunternehmen und dem in An-

spruch genommenen Versicherer unbenom-

men, bezogen auf den konkreten Einzelfall, 

durch Vorlage im Hinblick auf Zeitraum und 

Anmietsituation vergleichbare Angebote 

vorzulegen und gegebenenfalls nachzuwei-

sen, dass dem Geschädigten ein vergleichba-

res Fahrzeug zu schlechteren oder besseren 

Konditionen zur Verfügung gestanden hätte.

OLG Celle, Urteil  vom 15.3.2016,  

Az. 14 U 127/15, VersR 2017, 313

Aufklärungsobliegenheit | Verletzung 

durch Verschweigen 

  Ein Versicherungsnehmer, der behauptet, 

einen ihm einmal bekannten Schaden ver-

gessen zu haben, muss dieses Vergessen und 

die näheren ihn entlastenden Aspekte bewei-

sen können.

LG Dortmund, Entscheidung vom 17.3.2016,  

Az. 2 O 223/15, zfs 2016, 631
Totalschaden | Ersatz des Restkraftstoffs 

im Tank 

  Der Geschädigte hat im Falle eines Totalscha-

dens eines Fahrzeugs infolge eines Verkehrsunfal-

les Anspruch auf Ersatz des Wertes des noch im 

Tank seines Fahrzeugs befindlichen Kraftstoffs. 

Es handelt sich bei dem Restbenzin juristisch 

nicht um sogenannte „frustrierte“ (d. h. nach dem 

Schadenseintritt nutzlos gewordene) Aufwen-

dungen, die dann nach der Rechtsprechung vom 

Schädiger nicht zu ersetzen wären.

AG Lünen, Urteil vom 24.11.2016,  

Az. 9 C 186/16, DAR 2017, 153
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Zwei Verkehrsunfälle | Doppelte Haftung 

für Schmerzensgeld 

  Sind Verletzungen aus einem zeitlich früheren 

ersten Verkehrsunfall noch nicht vollständig aus-

geheilt, haftet der Verursacher dieses ersten Un-

falls neben demjenigen des zeitlich nachfolgen-

den zweiten Unfalls als Gesamtschuldner und 

Streitgenossen für ein Schmerzensgeld aufgrund 

des gesundheitlichen Gesamtzustandes nach 

dem zweiten Verkehrsunfall.

OLG Hamm, Entscheidung vom 5.10.2016,  

Az. 32 SA 59/16; r+s 2017, 40
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Vorsatz | Ab 40 Prozent über der Höchst-

geschwindigkeit

  Der Grad der Überschreitung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit kann ein starkes Indiz für 

vorsätzliches Handeln sein, wobei es auf das Ver-

hältnis zwischen der gefahrenen und der vorge-

schriebenen Geschwindigkeit ankommt. Es ist 

von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass einem 

Fahrzeugführer die erhebliche Überschreitung 

der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aufgrund 

der Fahrgeräusche und der vorüberziehenden 

Umgebung jedenfalls dann nicht verborgen 

bleibt, wenn die zulässige Höchstgeschwindig-

keit um mehr als 40 Prozent überschritten wird.

OLG Hamm, Urteil vom 10.5.2016,  

Az. 4RBs 91/16, Zfs 2016, 450
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Falschtanken | Keine Fürsorgepflicht in 

Form eines Adapters für Diesel

  Betankt ein Beamter ein Dienstfahrzeug 

falsch, kann dem Dienstherrn kein Mitverschul-

den angelastet werden, weil dieser keinen 

Tank adapter eingebaut hatte. Dazu ist er auf-

grund der Fürsorgepflicht nicht verpflichtet.

Im verhandelten Fall hatte ein Polizist Su-

per- statt Diesel-Kraftstoff getankt, sein Kolle-

ge als Beifahrer bezahlt und der Motor war 

nach dem Weiterfahren beschädigt. Das 

Land nahm Fahrer und Beifahrer jeweils we-

gen des Gesamtschadens in Höhe von rund 

4.500 Euro in Anspruch, der Fahrer klagte. In 

zweiter Instanz befand das Gericht: Der Klä-

ger habe grob fahrlässig gehandelt, weil ihm 

bewusst war, mit einem Dieselfahrzeug un-

terwegs zu sein. Er habe Verhaltenspflichten 

missachtet. Ein Mitverschulden könne dem 

Dienstherrn nicht angelastet werden. 

BVerwG Leipzig, Urteil vom 2.2.2017, 

Az. 2 C 22.16,  PM Nr. 4/2017 




